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Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):

Ra 2021/02/0224

Ra 2021/02/0225

Rechtssatz

Nach dem insoweit klaren Wortlaut - in § 23 Abs. 4 letzter Satz Wr WettenG 2016 wird der Eigentümerin oder dem

Eigentümer Parteistellung eingeräumt. Der Wettunternehmer, an den mit den beschlagnahmten Geräten Wettkunden

vermittelt werden, zählt nicht zu den Personen, denen gemäß § 39 VStG Rechtsschutz eingeräumt ist.
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